
 

b.b.h. Fortbildungswerk Steuern und Wirtschaftsrecht  Seite - 1 - 
 
 

 
 
 

BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

   
   

1. PAngV: Klare Erkennbarkeit des Grundpreises 
Versaeumnisurteil vom 19.05.2022, Az: I ZR 69/21  

2. BGB: Nutzungsvorteile bei Leasingfahrzeug 
Versaeumnisurteil vom 21.04.2022, Az: VII ZR 783/21  

 

 
Urteile und Beschlüsse:

 
1. PAngV: Klare Erkennbarkeit des Grundpreises 

Versaeumnisurteil vom 19.05.2022, Az: I ZR 69/21 
a) § 2 Abs. 1 Satz 1 PAngV geht mit seiner Forderung, den Grundpreis in unmittelba-
rer Nähe des Gesamtpreises anzugeben, nicht über die Mindestharmonisierung der 
Richtlinie 98/6/EG hinaus. § 2 Abs. 1 Satz 1 PAnGV konkretisiert damit lediglich das 
Erfordernis der klaren Erkennbarkeit des Grundpreises aus Art. 4 Abs. 1 Satz 1 der 
Richtlinie 98/6/EG. 
 
b) Da der Grundpreis als Preis je Maßeinheit auf den Verkaufspreis bezogen ist, ist er 
nicht schon dann klar erkennbar, wenn er für sich genommen deutlich wahrnehmbar 
ist. Vielmehr ist er nur dann als solcher klar erkennbar, wenn er in dem Sinne in un-
mittelbarer Nähe des Verkaufspreises steht, dass er zusammen mit diesem auf einen 
Blick wahrgenommen werden kann (Fortführung von BGH, Urteil vom 26. Februar 
2009 - I ZR 163/06, GRUR 2009, 982 = WRP 2009, 1248 - Dr. Clauder's Hufpflege). 
 

  

2. BGB: Nutzungsvorteile bei Leasingfahrzeug 
Versaeumnisurteil vom 21.04.2022, Az: VII ZR 783/21 
Im Rahmen der deliktischen Vorteilsausgleichung entspricht der Wert der während der 
Leasingzeit erlangten Nutzungsvorteile eines Kraftfahrzeugs grundsätzlich der Höhe 
nach den vereinbarten Leasingzahlungen. Eine rechtlich nicht abgesicherte Vorstel-
lung des Leasingnehmers, das Fahrzeug später käuflich zu erwerben, rechtfertigt es 
nicht, den Nutzungsvorteil abweichend anhand der für den Fahrzeugkauf anerkannten 
Berechnungsformel (Fahrzeugpreis mal Fahrstrecke geteilt durch Laufleistungserwar-
tung) zu bestimmen (Fortführung von BGH, Urteil vom 16. September 2021 - VII ZR 
192/20, NJW 2022, 321). 
  

 

 


